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Einladung

zur internationalen Gewerkschaftskonferenz

in Bern am 1. Oktober 1917.

Die Konferenz, welche von der holländischen
Gewerkschaftszentrale auf den 8. Juni nach Stockholm

einberufen wurde, konnte den Erfolg nicht
haben, den alle Freunde einer Verständigung der
Gewerkschaften gewünscht hätten. Der Termin
der Einberufung war zu kurz, so dass jede
Möglichkeit der vorherigen Stellungnahme zu den
vorliegenden Fragen dahinfiel. Wir selber haben
uns mit andern gegen die Einberufung
ausgesprochen, weil uns darum zu tun war, vorher
alle Hindernisse, die einer Einberufung im Wege
stehen konnten, hinwegzuräumen.

Die Stockholmerkonferenz vom 8. Juni, an
der Holland, Dänemark, Schweden, Norwegen,
Finnland, Deutschland, Oesterreich, Ungarn,
Bulgarien vertreten waren, war denn auch tatsächlich
nicht in der Lage, ihr Programm zu erledigen.
Es wurde beschlossen, auf den 17. September
eine neue Konferenz nach der Schweiz
einzuberufen und der Hoffnung Ausdruck gegeben,
dass dann alle Landeszentralen erscheinen mögen.

Wir freuen uns, dass die Stockholmer-Konferenz
das erste Projekt einer Konferenz in der

Schweiz, wieder aufgegriffen und dafür einen
Termin in Aussicht genommen hat, der die
Beschickung wenigstens ermöglicht.

Wenn in Stockholm festgestellt wurde, dass
technische Gründe das Gelingen der Konferenz
verhindert hätten, so darf darauf verwiesen werden,
dass es uns seither möglich war, den fehlenden
Kontakt herzustellen und damit volle Klarheit
zu schaffen.

Die Confederazione Generäle del Lavoro in
Mailand hat am 19. Mai durch ihren Sekretär

Rigola die Erklärung abgeben lassen, dass sie
an einer von der Schweiz einberufenen
internationalen * Konferenz teilnehmen werde, wenn
Vertreter beider Staatengruppen erscheinen würden.

Die Confederation Generale du Travail in
Paris hat durch ihren Sekretär Jouhaux am
4. Juni mitgeteilt, dass sie an einer internationalen

Konferenz, die von der Schweiz einberufen
würde, teilzunehmen bereit sei und gleichzeitig
vorschlage, auch die Organisationen einzuladen,
die bisher dem I. G. B. nicht angehört haben,
wie das englische parlamentarische Komitee, die
Tschechen und Russland.

An der Teilnahme Spaniens und Amerikas ist
nicht zu zweifeln. Die Engländer sind zwar noch
schwankend, doch haben wir nach einem Schreiben
vom 9. Mai keine Ursache anzunehmen, dass sie
sich allein ausschliessen würden. Die übrigen
Länder der Ententegruppe werden sich nach
Frankreich, Italien und England -richten. Die
Landeszentralen der Zentralstaaten haben die
Teilnahme schon das letzte Jahr zugesichert und
die Neutralen werden selbstverständlich nicht
fehlen, wie der Beschluss von Stockholm zeigt.

Das Bundeskomitee des Schweiz.
Gewerkschaftsbundes glaubt, dass in bezug auf den Termin

der Konferenz eine kleine Korrektur
angebracht sei, weil wirklich die Möglichkeiten
der Verkehrschwierigkeiten in weitestem Masse
gewürdigt werden müssen. So wurde nach
reiflicher Ejrwägung beschlossen, die Internationale
Gewerkschaftskonferenz auf Montag den 1.
Oktober nach Bern einzuberufen.

Als Tagesordnung ist in Aussicht genommen:
1. Konstitution und Sitz des I. G.B. 2. Die
Anträge der internationalen Gewerkschaften an den
Friedenskongress. Das Bundeskomitee hält dafür,
dass die Erörterung aller politischen Angelegenheiten

ausgeschlossen «ein soll.
Die Landeszentralen sind zur Entsendung

von 10 Delegierten ermächtigt, doch hat jedes
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